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Auf die Revision der Beklagten werden der Beschluss des Landessozialgerichts
Niedersachsen vom 30. November 1999 und das Urteil des Sozialgerichts
Hildesheim vom 31. Mai 1999 abgeÃ¤ndert. Die Klage wird abgewiesen. Kosten sind
fÃ¼r alle Instanzen nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die KlÃ¤gerin ist im Jahre 1953 geboren und bei der beklagten Pflegekasse
pflegeversichert. Sie wird von ihrem Ehemann gepflegt und bezieht seit April 1995
von der Beklagten Pflegegeld gemÃ¤Ã� Pflegestufe III nach dem Sozialgesetzbuch
Elftes Buch (SGB XI). Nach einem Gutachten des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK) vom MÃ¤rz 1996 leidet sie aufgrund einer
KinderlÃ¤hmung an schwersten FunktionseinschrÃ¤nkungen des gesamten StÃ¼tz-
und Bewegungsapparates einschlieÃ�lich Beinen, Armen und HÃ¤nden. Innerhalb
der Wohnung kann sie nur mit fremder Hilfe, auÃ�erhalb Ã¼berhaupt nicht gehen.
Sie verbringt zwei Drittel des Tages im Liegen, kann ihre Liegeposition selbstÃ¤ndig
aber kaum verÃ¤ndern und friert auch stark.
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Im MÃ¤rz 1997 stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten einen Antrag auf einen Sessel
als Pflegehilfsmittel, der durch einen Elektroschalter in mehrere Sitz- und
Liegepositionen verstellbar, bei schrÃ¤g gestellter SitzflÃ¤che als Aufstehhilfe
verwendbar sowie heizbar ist. Dazu gab sie an, sie brauche den Sessel, um
PositionsverÃ¤nderungen selbstÃ¤ndig durchfÃ¼hren zu kÃ¶nnen, was auch ihren
Ehemann bei der Pflege erheblich entlaste. Nach Einholung von Ã¤rztlichen
Stellungnahmen lehnte die Beklagte den Antrag ab: Der Sessel sei kein Hilfsmittel;
fÃ¼r die PositionsverÃ¤nderungen genÃ¼ge ein verstellbares Pflegebett, fÃ¼r die
Aufstehhilfe ein Katapultsitz oder ein Aufstehgestell (Bescheid vom 23. Mai 1997
und Widerspruchsbescheid vom 20. November 1997).

Im Klageverfahren hat das Sozialgericht (SG) ein Gutachten eines Instituts fÃ¼r
Pflegehilfsmittelforschung und -beratung vom MÃ¤rz 1999 eingeholt. Darin wird
ausgefÃ¼hrt, da sich die KlÃ¤gerin selbstÃ¤ndig kaum bewegen kÃ¶nne, sei schon
bald mit Komplikationen wie Wundliegen oder LungenentzÃ¼ndungen zu rechnen;
der Sessel kÃ¶nne das verhindern. Das SG hat die Beklagte daraufhin verurteilt,
"die Kosten fÃ¼r einen elektrisch verstellbaren Aufsteh- und Liegesessel zu
Ã¼bernehmen" (Urteil vom 31. Mai 1999), und ausgefÃ¼hrt, bei dem Sessel
handele es sich nicht um ein Hilfsmittel der Krankenversicherung, weil weder der
Erfolg einer Krankenbehandlung gesichert noch ein wesentlicher
Behinderungsausgleich bewirkt werde. Es handele sich auch nicht um einen
Gebrauchsgegenstand des tÃ¤glichen Lebens; denn in der Funktion der
VerÃ¤nderung von Sitz- und Liegepositionen mittels elektrischer Impulse auf
Tastendruck werde er nicht von Gesunden benutzt. Nach dem eingeholten
Gutachten lindere er die Beschwerden der KlÃ¤gerin und erleichtere die Pflege, so
daÃ� er als Pflegehilfsmittel zu gewÃ¤hren sei. Das Landessozialgericht (LSG) hat
die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckgewiesen und im wesentlichen auf die
erstinstanzlichen EntscheidungsgrÃ¼nde Bezug genommen (Beschluss vom 30.
November 1999). Danach ist die KlÃ¤gerin zum 1. Januar 2000 von der Beklagten zu
einer anderen Krankenkasse â�� und damit auch einer anderen Pflegekasse â��
Ã¼bergewechselt.

Mit der Revision macht die Beklagte geltend, der Sessel sei in jedem MÃ¶belhaus
erhÃ¤ltlich. Da er Ã¼blicherweise auch von Gesunden benutzt werde, die die
Sonderfunktionen als angenehmen Komfort empfÃ¤nden, handele es sich â�� auch
bei Heranziehung der bisherigen hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung â�� um
einen Gebrauchsgegenstand des tÃ¤glichen Lebens, fÃ¼r den die Beklagte auch
dann nicht aufzukommen habe, wenn er der Erleichterung der Pflege diene.

Die Beklagte beantragt,

den Beschluss des Landessozialgerichts Niedersachsen vom 30. November 1999
sowie das Urteil des Sozialgerichts Hildesheim vom 31. Mai 1999 aufzuheben und
die Klage abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin hat keinen Antrag gestellt.

Die Beteiligten haben einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung

                               2 / 5



 

zugestimmt.

II

Die Revision ist begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte
auf GewÃ¤hrung des begehrten Sessels als Hilfsmittel der Pflegeversicherung nach 
Â§ 40 Abs 1 Satz 1 SGB XI.

Die Klage ist zwar zulÃ¤ssig; der Antrag ist hinreichend bestimmt. Die KlÃ¤gerin hat
erstinstanzlich beantragt, die Beklagte "zur KostenÃ¼bernahme" fÃ¼r einen
elektrisch verstellbaren Aufsteh- und Liegesessel zu verurteilen; mit
entsprechendem Tenor ist auch das erstinstanzliche, vom LSG bestÃ¤tigte Urteil
ergangen. Auch wenn der Klageantrag offen lÃ¤Ã�t, welcher Sesseltyp begehrt wird
und ob der Sessel zu Eigentum oder leihweise zur VerfÃ¼gung gestellt werden soll,
ist er in Verbindung mit dem Leistungsantrag iS der Verurteilung zur Verschaffung
eines bestimmten Fabrikats als Sachleistung zu verstehen.

Die Klage ist aber unbegrÃ¼ndet, weil der begehrte Sessel kein Hilfsmittel der
Pflegeversicherung ist. Daher kann dahinstehen, ob fÃ¼r die GewÃ¤hrung des
Sessels die alte oder die neue Pflegekasse der KlÃ¤gerin zustÃ¤ndig gewesen
wÃ¤re. Da die Klage in jedem Fall abgewiesen werden muÃ�, kann auch die neue
Pflegekasse nicht als leistungspflichtig in Betracht kommen (Â§ 75 Abs 2
Sozialgerichtsgesetz (SGG)), so daÃ� ihre Beiladung unterbleiben konnte (BSG SozR
1500 Â§ 75 Nr 74; Meyer-Ladewig, SGG, 6. Aufl 1998, Â§ 75 RdNr 13c).

Die Beiladung der Krankenkasse ist ebenfalls nicht erforderlich. Der Anspruch gegen
die Pflegeversicherung scheitert nicht daran, daÃ� die Krankenversicherung
vorrangig zu leisten hÃ¤tte. Nach Â§ 40 Abs 1 Satz 1 SGB XI haben
PflegebedÃ¼rftige Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die zur
Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden des
PflegebedÃ¼rftigen beitragen oder ihm eine selbstÃ¤ndigere LebensfÃ¼hrung
ermÃ¶glichen, soweit die Hilfsmittel nicht wegen Krankheit oder Behinderung von
der Krankenversicherung oder anderen zustÃ¤ndigen LeistungstrÃ¤gern zu leisten
sind. Die GewÃ¤hrung setzt mithin die Verneinung eines Anspruchs der KlÃ¤gerin
gegen ihre â�� frÃ¼here oder heutige â�� Krankenkasse voraus. Nach Â§ 33 Abs 1
FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) haben Krankenversicherte Anspruch auf
Versorgung mit HÃ¶r- und Sehhilfen, KÃ¶rperersatzstÃ¼cken, orthopÃ¤dischen und
anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der
Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinderung auszugleichen, soweit die
Hilfsmittel nicht als allgemeine GebrauchsgegenstÃ¤nde des tÃ¤glichen Lebens
anzusehen oder nach Â§ 34 Abs 4 SGB V ausgeschlossen sind.

Der Sessel ist â�� im Gegensatz zur Auffassung des SG â�� zwar geeignet, eine
Behinderung auszugleichen. Das Liegen mit dem dazu erforderlichen
VerÃ¤ndernkÃ¶nnen der Position sowie das Gehen mit dem dazu erforderlichen
AufstehenkÃ¶nnen sind "allgemeine GrundbedÃ¼rfnisse" iS der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des Senats (vgl dazu Urteil des Senats vom 23. August 1995, 3 RK
7/95 = SozR 3-2500 Â§ 33 Nr 16 â�� Lese-SprechgerÃ¤t -). Ein nur mittelbarer
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Ersatz der ausgefallenen FÃ¤higkeiten in einem funktionell und rÃ¤umlich
eingeschrÃ¤nkten Teilbereich reicht dann aus, wenn es sich um grundlegende
KÃ¶rperfunktionen handelt; andernfalls wÃ¤ren gerade Schwerstbehinderte von der
Hilfsmittelversorgung ausgeschlossen (stRspr, vgl Urteil des Senats vom 25. Januar
1995, 3/1 RK 63/93 = BSG SozR 3-2500 Â§ 33 Nr 13 â�� Krankenbett -).

Der von der KlÃ¤gerin begehrte Sessel ist jedoch in allen Funktionen (also sowohl in
der Funktion der VerÃ¤nderbarkeit der Liegeposition, der â�� fÃ¼r die KlÃ¤gerin
weniger wichtigen â�� Aufstehfunktion wie in der Heizfunktion) ein bereits
gesetzlich ausgeschlossener allgemeiner Gebrauchsgegenstand des tÃ¤glichen
Lebens. Die Krankenversicherung deckt nur den Sonderbedarf von Kranken und
Behinderten ab. Hingegen ist ein Gegenstand, mag er auch Kranken und/oder
Behinderten â�� wie der KlÃ¤gerin â�� in hohem MaÃ�e helfen, nicht als Hilfsmittel
der Krankenversicherung zu gewÃ¤hren, wenn er schon von seiner Konzeption her
nicht vorwiegend fÃ¼r Kranke und/oder Behinderte gedacht ist (stRspr, vgl Urteil
des Senats vom 16. September 1999, B 3 KR 1/99 R, BSGE 84, 266, 268f = SozR
3-2500 Â§ 33 Nr 33 â�� LuftreinigungsgerÃ¤t II -), wie das hier der Fall ist. Sessel
mit den genannten Funktionen werden in erster Linie fÃ¼r Gesunde hergestellt
sowie von diesen gekauft und benutzt ("Fernsehsessel"), was entsprechende
Angebote in KaufhÃ¤usern belegen; auch die KlÃ¤gerin hat den von ihr favorisierten
Sessel in einem gewÃ¶hnlichen MÃ¶belprospekt gefunden. DaÃ� Sessel mit
Ã¤hnlichem oder sogar demselben Funktionsspektrum auch von Reha-Herstellern
angeboten und dabei werbend als "medizinische Hilfsmittel" bezeichnet werden, wie
die KlÃ¤gerin betont, spielt demgegenÃ¼ber keine Rolle; auch diese Sessel sind als
allgemeine GebrauchsgegenstÃ¤nde des tÃ¤glichen Lebens einzuordnen, weil es
nicht auf die Art des Herstellers und den konkreten Vermarktungsweg ankommt.
SchlieÃ�lich verliert der von der KlÃ¤gerin begehrte Sessel nicht deshalb die
Eigenschaft eines allgemeinen Gebrauchsgegenstands des tÃ¤glichen Lebens, weil
im Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen nach Â§ 128 SGB V (vom 15. Februar
1996, BAnz Nr 79a vom 25. April 1996, S 1, 33) "Aufstehhilfen fÃ¼r Sessel und
StÃ¼hle" positiv erwÃ¤hnt sind, dh "sog Katapultsitze zum Auflegen auf eine
vorhandene Sitzgelegenheit oder Aufrichtegestelle, an denen sich der Versicherte
mit seiner noch vorhandenen Eigenkraft aus der Sitzposition aufrichten kann". Diese
sind als Hilfsmittel einzuordnen, weil sie mit dieser spezifischen Funktion nur von
Behinderten erworben werden; der von der KlÃ¤gerin begehrte Fernsehsessel wird
vor allem wegen seines umfassenden Komforts aber vorwiegend von Gesunden
gekauft.

Die KlÃ¤gerin hat auch keinen nachrangigen Anspruch auf den Sessel als Hilfsmittel
der Pflegeversicherung. Angesichts der schweren FunktionseinschrÃ¤nkungen der
KlÃ¤gerin kann zwar nicht zweifelhaft sein, daÃ� der begehrte Sessel zur
Erleichterung der Pflege und zur ErmÃ¶glichung einer selbstÃ¤ndigeren
LebensfÃ¼hrung dienen wÃ¼rde, vor allem weil er die Hilfe beim Umlagern
erleichtern oder sogar entbehrlich machen wÃ¼rde.

Dennoch ist auch die Pflegekasse nicht zur Leistung verpflichtet, weil es sich um
einen Gebrauchsgegenstand des tÃ¤glichen Lebens handelt. Dieser
LeistungsausschluÃ� ergibt sich zwar nicht wie im Bereich der Krankenversicherung
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ausdrÃ¼cklich aus dem Gesetz; er lÃ¤Ã�t sich aber unter BerÃ¼cksichtigung der
GesetzesbegrÃ¼ndung aus dem systematischen Zusammenhang entnehmen. Nach
den gesetzgeberischen Materialien (BT-Drucks 12/5262, S 113) dÃ¼rfen Mittel, "die
zum tÃ¤glichen Lebensbedarf gehÃ¶ren", nicht berÃ¼cksichtigt werden, "auch
wenn sie die Pflege erleichtern". Dies wird zwar nicht nÃ¤her begrÃ¼ndet. Es finden
sich andererseits auch keine Anhaltspunkte dafÃ¼r, weshalb dieser
AusschluÃ�grund nicht wie im SGB V ausdrÃ¼cklich in das Gesetz aufgenommen
worden ist. Aus der fehlenden Gesetzesregelung kann nicht der SchluÃ� gezogen
werden, daÃ� hier das Gegenteil dessen gelten soll, was im SGB V geregelt ist.
NÃ¤her liegt vielmehr die Annahme, daÃ� dieser AusschluÃ�grund als
selbstverstÃ¤ndlich und damit nicht regelungsbedÃ¼rftig angesehen wurde;
mÃ¶glicherweise liegt auch ein bloÃ�es redaktionelles Versehen vor. Eine
Abweichung von der gesetzlichen Krankenversicherung ist in dieser Hinsicht auch
nicht geboten. In beiden Bereichen trifft der Grundgedanke zu, daÃ� es
grundsÃ¤tzlich nicht zu den Aufgaben einer Sozialversicherung gehÃ¶rt, die
Besorgung oder Anschaffung von GegenstÃ¤nden zu finanzieren, die zum
Lebensbedarf oder zu den Kosten der normalen Lebenshaltung gehÃ¶ren (vgl BSGE
46, 179, 182 = SozR 2200 Â§ 182 Nr 32 zum Krankenversicherungsrecht). Dem
erhÃ¶hten Bedarf von Behinderten in allen Lebensbereichen wird dadurch
Rechnung getragen, daÃ� sie ua steuerlich entlastet werden (Â§Â§ 33, 33b
Einkommensteuergesetz). Nur ausnahmsweise kann auch die Pflegekasse einem
behinderungsbedingten Mehrbedarf eines PflegebedÃ¼rftigen Rechnung tragen; die
Regelung in Â§ 40 Abs 4 SGB XI gibt den Pflegekassen die MÃ¶glichkeit, lediglich
subsidiÃ¤r, einkommensabhÃ¤ngig und der HÃ¶he nach begrenzt ZuschÃ¼sse fÃ¼r
MaÃ�nahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des
PflegebedÃ¼rftigen als Ermessensleistung zu gewÃ¤hren. Die Anschaffung
behinderungsgerechter WohnungseinrichtungsgegenstÃ¤nde fÃ¤llt aber nicht
darunter; diese sind auch dann nicht von der Pflegekasse zu finanzieren, wenn der
Versicherte sie, wÃ¤re er gesund, vermutlich nicht angeschafft hÃ¤tte.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 17.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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